
EG 246e Verbotene Verletzung von Verbraucherinteressen und Bußgeldvorschriften.

EG 246e § 1 Verbotene Verletzung von Verbraucherinteressen im Zusammenhang mit
Verbraucherverträgen. (1) Die Verletzung von Verbraucherinteressen im Zu-

sammenhang mit Verbraucherverträgen, bei der es sich um einen weitverbreiteten Verstoß gemäß
Artikel 3 Nummer 3 oder einen weitverbreiteten Verstoß mit Unions-Dimension gemäß Artikel 3
Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutz-
gesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004
(ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/771 (ABl. L 136 vom
22.5.2019, S. 28) geändert worden ist, handelt, ist verboten.
(2) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen im Zusammenhang mit Verbraucherverträgen im

Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn
1. gegenüber dem Verbraucher ein nach § 241a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht begrün-
deter Anspruch geltend gemacht wird,

2. von einem Unternehmer in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Bestimmung empfoh-
len oder verwendet wird,
a) die nach § 309 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unwirksam ist oder
b) deren Empfehlung oder Verwendung gegenüber Verbrauchern dem Unternehmer durch rechts-
kräftiges Urteil untersagt wurde,

3. eine Identität oder der geschäftliche Zweck eines Anrufs nicht nach § 312a Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs offengelegt wird,

4. der Verbraucher nicht nach § 312a Absatz 2 Satz 1 oder § 312d Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs informiert wird,

5. eine Vereinbarung nach § 312a Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, des Bürgerlichen
Gesetzbuchs nicht ausdrücklich getroffen wird,

6. eine nach § 312a Absatz 4 Nummer 2 oder Absatz 5 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unwirk-
same Vereinbarung abgeschlossen wird,

7. von dem Verbraucher entgegen § 312e des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Erstattung der Kosten
verlangt wird,

8. eine Abschrift oder eine Bestätigung des Vertrags nach § 312f Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, oder nach Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht zur Verfügung gestellt
wird,

9. im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern
a) eine zusätzliche Angabe nicht nach den Vorgaben des § 312j Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gemacht wird,

b) eine Information nicht nach den Vorgaben des § 312j Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zur Verfügung gestellt wird oder

c) die Bestellsituation nicht nach den Vorgaben des § 312j Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gestaltet wird,

10. der Verbraucher nicht nach § 312l Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs informiert wird,
11. eine Sache bei einem Verbrauchsgüterkauf nicht innerhalb einer dem Unternehmer nach § 323

Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gesetzten angemessenen Frist geliefert wird,
12. nach einem wirksamen Widerruf des Vertrags durch den Verbraucher

a) Inhalte entgegen § 327p Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 357 Absatz 8 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs genutzt werden,

b) Inhalte nicht nach § 327p Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 357 Absatz 8 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bereitgestellt werden,

c) eine empfangene Leistung dem Verbraucher nicht nach § 355 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung
mit § 357 Absatz 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zurückgewährt wird oder

d) Ware nicht nach § 357 Absatz 7 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf eigene Kosten abgeholt wird,
13. im Falle eines Rücktritts des Verbrauchers von einem Verbrauchsgüterkauf eine Leistung des

Verbrauchers nicht nach § 346 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zurückgewährt wird,
14. der Zugang eines Widerrufs nicht nach § 356 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

bestätigt wird oder
15. eine Sache demVerbraucher nicht innerhalb der nach § 433Absatz 1 Satz 1 in Verbindungmit § 475

Absatz 1 Satz 1 und 2 des BürgerlichenGesetzbuchsmaßgeblichen Leistungszeit übergebenwird.
(3) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen im Zusammenhang mit Verbraucherverträgen nach

Absatz 1 liegt auch vor, wenn
1. eine Handlung oder Unterlassung die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in Absatz 2 geregel-
ten Fälle erfüllt und

2. auf den Verbrauchervertrag das nationale Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union anwendbar ist, welches eine Vorschrift enthält, die der jeweiligen in Absatz 2 genannten
Vorschrift entspricht.

EG 246e § 2 Bußgeldvorschriften. (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 1 Absatz 1 Verbraucherinteressen im Zusammenhang mit Ver-

braucherverträgen nach § 1 Absatz 2 oder 3 verletzt.
(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

2Gegenüber einem Unternehmer, der in den von dem Verstoß betroffenen Mitgliedstaaten der Euro-
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päischen Union in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr mehr als eine
Million zweihundertfünfzigtausend Euro Jahresumsatz erzielt hat, kann eine höhere Geldbuße ver-
hängt werden; diese darf 4 Prozent des Jahresumsatzes nicht übersteigen. 3Die Höhe des Jahresumsat-
zes kann geschätzt werden. 4Liegen keine Anhaltspunkte für eine Schätzung des Jahresumsatzes vor,
beträgt das Höchstmaß der Geldbuße zwei Millionen Euro. 5Abweichend von den Sätzen 2 bis 4 gilt
gegenüber einem Täter oder einem Beteiligten, der im Sinne des § 9 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten für einen Unternehmer handelt, und gegenüber einem Beteiligten im Sinne von § 14
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, der kein Unternehmer ist, der Bußgeld-
rahmen des Satzes 1. 6Das für die Ordnungswidrigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße im Sinne
von § 30 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das nach den Sätzen 1 bis 4
anwendbare Höchstmaß.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann nur im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme

nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 geahndet werden.
(4) Die Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-

widrigkeiten ist das Umweltbundesamt.

EG 246e wurde dch G zur Umsetzg der ModRL (EU) 2019/161 (s Vorb 2 v § 312, dort auch zu
Materialien) mit Wirkg ab 28.5.22 eingefügt u ergänzt UWG 19, 5c I. § 1 II Nr 10 wurde zum 1.7.22 dch G v
10.8.21 (BGBl I 3433) redaktionell angepasst, § 2 IV dch G v 24.6.22 zum 1.8.22 bzgl Zuständigk (BGBl I 959).
EG 246e setzt VerbrRRL 24 u KlauselRL 8b um. Die Bußgeldnorm soll neben den zivilrechtl Sanktionen die
Einhaltg der VerbrSchutzVorschr sicherstellen. Sie ist Gesetz iSv OWiG 1 I, so dass das OWiG anwendb ist. Nach
§ 2 I ist auch Fahrlässigk ahndbar (OWiG 10). Das Höchstmaß beträgt dann aber abweichd von § 2 II 1 nur
25.000 € (OWiG 17 II). § 2 II 2-6 enthalten weitere Sonderregelgen. § 2 III betrifft die sog CPC-VO.
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